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Die Vorkehrungen für die neue AHV-Nummer laufen auf Hochtouren 
 
Da das heutige System der AHV-Versichertennummer an Kapazitätsgrenzen stösst, hat der 
Bundesrat beschlossen, die 11-stellige AHV-Nummer im Jahr 2008 durch eine völlig anonymisierte 
13-stellige Nummer zu ersetzen. Allen bisher Versicherten wird eine neue Nummer zugeteilt werden. 
 
Die Versicherten müssen grundsätzlich nichts unternehmen. Als Arbeitnehmer erhalten Sie den 
Ausweis von Ihrem Arbeitgeber. Als Selbständigerwerbender, Nichterwerbstätiger oder als Rentner 
erhalten Sie den Ausweis von Ihrer Ausgleichskasse.  
 
Die Arbeitgebenden unserer Ausgleichskasse werden im Verlaufe des Jahre 2008 rechtzeitig von uns 
informiert, so dass sie sich vorbereiten und die notwendigen Anpassungen in ihren Personal-
administrationssystemen vornehmen können. Die Arbeitgebenden werden auch automatisch mit den 
neuen AHV-Nummern ihrer Angestellten bedient.  
 
Das soeben erschienene Merkblatt „Neue AHV-Nummer, Projektstand am 1. November 2006“ – im 
Internet verfügbar unter: www.ahv.ch/Home-D/allgemeines/nnahv/10_D.pdf – beantwortet die 
wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Einführung der neuen AHV-Versichertennummer.  
 
Sollten Sie sich demnächst für die Anschaffung eines neuen Lohnprogrammes entscheiden, stellen 
Sie sicher, dass das Programm auch die13-stellige AHV-Nummer unterstützt und die Lohnangaben in 
elektronischer Form direkt der Ausgleichskasse übermittelt werden können.  
 
 
Freundliche Grüsse 
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